Junge Welt / 01.08.2009 / Inland / Seite 1

HeB-Gedenkmarsch bleibt verboten

Miunchen. Die Gedenkveranstaltung fur den Hitler-Stellvertreter Rudolf HelS am
22. August in Wunsiedel bleibt verboten. Der Bayerische
Verwaltungsgerichtshof begrundete seine Entscheidung am Freitag mit der
Gefahr, »dals die nationalsozialistische Gewalt- und Willkurherrschaft gebilligt,
verherrlicht oder gerechtfertigt« und die Wurde der Naziopfer verletzt werde.
Deshalb habe er die Entscheidungen des Landratsamts Wunsiedel und des
Verwaltungsgerichts Bayreuth wie bereits in den vergangenen Jahren bestatigt.
Im Juni 2008 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Verbote in einem
Grundsatzurteil fur rechtens erklart. Hels war nach seinem Selbstmord am 17.
August 1987 im Kriegsverbrechergefangnis Berlin-Spandau in Wunsiedel
beigesetzt worden. Sein Todestag ist seitdem bundesweit Jahr fur Jahr Anlaf3
fur Neonaziaufmarsche.(AP/jW)

https://www jungewelt.de/artikel/129119.hels-gedenkmarsch-bleibt-
verboten.html



	Heß-Gedenkmarsch bleibt verboten

